
TOP 7.2             BV9/058/2026 

Sitzung der BV 9 am 13.03.2026 

Anfrage von Herrn Gencer; CDU 

Altkleidercontainer Ickerswarder Straße 172 

 

Frage 1: 
Aus welchen Gründen werden am Standort Ickerswarder Straße 172 nach Abschluss 

der Baumaßnahmen weiterhin zwei Altkleidercontainer innerhalb einer Parkbucht 
vorgehalten und welche fachlichen Kriterien (z. B. Einzugsbereich, Befüllungsgrad, 
Entleerungsintervalle, Verkehrssicherheit oder Barrierefreiheit) waren für die 

Standortwahl und die Anzahl maßgeblich? 
 
Antwort zur Frage 1:  

Die Überprüfung der Containerstation hat sich nach Beendigung der Baumaßnahme 
leider aufgrund eines Personalausfalls verzögert.  
  

  
Frage 2:  
Ist es nun möglich, die Zahl der Altkleidercontainer auf einen Container zu 

reduzieren und diesen – wie vor den Baumaßnahmen – auf die freie 
Seitenraumfläche zwischen den Altglascontainern und dem Beginn der Parkplätze zu 
verlegen, und falls nicht, welche konkreten rechtlichen oder technischen Gründe 

stehen dem entgegen? 
  
Antwort zur Frage 2: 

Das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz hat die Prüfung inzwischen 
vorgenommen und festgestellt, dass in der Tat ein Altkleidercontainer am Standort 
für die Aufnahme der dort anfallenden Mengen ausreicht. Das Amt hat daraufhin am 

09.03.2026 die AWISTA Kommunal GmbH mit dem Abzug eines der beiden 
Altkleidercontainer beauftragt. Der Abzug erfolgt voraussichtlich in der 12. KW. 
Die Aufstellung des verbleibenden Altkleidercontainers südlich der Altglascontainer 

ist leider nicht möglich. Südlich der Container befindet sich ein Überweg – erkennbar  
an den abgesenkten Bordsteingen – für Fußgänger (vgl. das u.a. Luftbild), und die 
Ausfahrt des Parkplatzes.  



 
  
Die Aufstellung direkt neben (südlich) der Unterfluranlage ist leider nicht möglich, da 

hier ein Abstand von mindestens 1 m notwendig ist, um den Altkleidercontainer nicht 
bei der Leerung der Glascontainer zu beschädigen. Im Übrigen würde ein 
Altkleidercontainer an dieser Stelle die Sicht aus der Parkplatz-Ausfahrt auf den dort 

von rechts kommenden Verkehr einschränken, mithin den Vorgaben zur 
Verkehrssicherungspflicht widersprechen.  
  

 


